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Bauleitplanungen der Stadt und der Samtgemeinde Hemmoor:  
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. H 98 „Gewerbegebiet Hemmoor West II“ und   
32. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Hemmoor   
Hier: Behördenbeteiligung entspr. § 4 Abs.1 BauGB 
 
Vom Landkreis Cuxhaven wird als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung genommen. 
 
1. Aus der Sicht der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreis Cuxhaven wer-

den zu den geplanten Bauleitplänen folgende Anregungen und Hinweise gegeben, welche 
aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht im weiteren Verfahren (insbesondere von 
der Stadt Hemmoor bei der Aufstellung des Bebauungsplans) zu berücksichtigen und zu 
bearbeiten sind.  
 
In Bezug auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen sollten Begründung 
und die textl. Festsetzungen/ Hinweise des B-Plans so ergänzt werden, dass Verschat-
tung von PV-Flächen durch Bäume auf der angrenzenden Wallhecke zu akzeptieren sind.  
 
Des Weiteren wird zur Verbesserung des Wallheckenschutzes gebeten, den folgenden 
Hinweis – ggf. auch als nachrichtlicher Hinweis – in die Begründung und die textlichen 
Festsetzungen aufzunehmen:   
„Im Westen angrenzend an das Plangebiet verläuft eine Wallhecke. Wallhecken (mit Bäu-
men und Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung dienen oder dienten) sind 
nach § 22 Abs. 3 NNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile im Sinne von § 29 
BNatSchG. Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und 
Sträucher beeinträchtigen, sind verboten.“  
 
Im Kapitel 7.7 der Begründung zum B-Plan sollten die Vorgaben für die Anpflanzungen im 
Bereich der öffentlichen Fläche zum Anpflanzen von Bäumen aufgeführt werden, um ein 
vollständiges Bild der internen Ausgleichsmaßnahmen darzustellen.  
 
In der textlichen Festsetzung Nr. 8 sollte der Spitzahorn (Acer platanoides) durch die 
Echte Mehlbeere (Sorbus aria) ersetzt werden.  
 
Die geplante textliche Festsetzung Nr. 9 sollte so ergänzt werden, dass zur Entwicklung 
einer artenreichen Zusammensetzung mind. 5 verschiedenen Laubgehölze zu verwenden 
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sind. Zudem sollte die Festsetzung Nr. 9, zur Bestimmung des Mindestmaßes, um Pflanz-
abstände und Pflanzqualitäten ergänzt werden (ggf. zeichnerisch).   
Des Weiteren sollte der Ahorn (Acer spec.) als Standort untypisches Gewächs aus der 
Pflanzliste gestrichen werden und die Wildkirsche bzw. Vogelkirsche (Prunus avium) soll-
ten ergänzend mit wissenschaftlichen Namen aufgeführt werden. letzteres soll verhindern, 
dass die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) angepflanzt wird.   
 
Als weiteren Hinweis zum Artenschutz wird gebeten, den im nachrichtliche Hinweis Nr. 5 
angegebene Brutzeitraum wie folgt anzupassen: „(01. März bis 15 Juni)“.   
Außerdem wird ergänzend gebeten, folgenden Hinweis mit aufzunehmen:  
„Zum Schutz nachtaktiver Insekten sind LED-Lampen ohne Ultraviolett- und Blauanteil 
und einem begrenzten Abstrahlungswinkel zu verwenden, deren Leuchtkegel sich nur auf 
den Boden des auszuleuchtenden Bereiches richten. Die Beleuchtung ist mit Abschirmun-
gen und Blendschutzvorrichtungen zu versehen und ggfs. gegen das Eindringen von Spin-
nen und Insekten abzudichten.“  
 
Im Hinweis Nr. 9 sollte die angegebene DIN-Norm-Nummer 1829 überprüft werden. Kor-
rekt wäre die DIN 18920.   
 
Es wird ergänzend und vorsorglich auf folgende Gesetzesänderungen hingewiesen: 
a) Das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG) wurde wieder zum Niedersächsischen Naturschutzgesetz (NNatSchG) um-
benannt (mit Wirkung vom 22. September 2022).  
b) Ebenso wird darauf hingewiesen, dass durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ und des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578 ff) der § 7 Abs. 2 Satz 1 des Nds. Naturschutzgeset-
zes (NNatG) um die Ziffer 3 ergänzt wurde. Demnach sind (ergänzend zu § 17 Abs. 6 Satz 
1 BNatSchG) nun auch die Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1 a Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB), soweit diese nach § 9 Abs. 1 a BauGB in einem anderen Be-
bauungsplan festgesetzt sind oder auf den von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
durchgeführt werden (sowie die für diese Maßnahmen in Anspruch genommenen Flä-
chen), der Naturschutzbehörde zur Eintragung in das Kompensationsverzeichnis zu über-
mitteln.  
 

2. Regionalplanerische Stellungnahme:  
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf Seite 9 in Ziffer 5.2 folgendes ausgeführt: 
„Um negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt Hemmoor 
vorzubeugen, ist innerhalb des Gewerbegebietes Einzelhandel mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten (gem. dem Einzelhandelskonzept der Samtgemeinde 
Hemmoor vom 17.12.2018) nicht zulässig. Einzelhandel ist jedoch zulässig, wenn er nach 
Art und Umfang in eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion, der Verarbeitung von 
Gütern oder den Reparatur- und Serviceleistungen der Betriebsstätte steht und anderer-
seits die Verkaufsfläche der genehmigten Geschossfläche des jeweiligen Unternehmens 
deutlich untergeordnet ist (entspricht maximal 5% der genehmigten Geschossfläche).“  
Die Regionalplanung verweist hierzu auf den Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP):  
„Als Einzelhandelsgroßprojekte gelten auch mehrere selbständige, ggf. jeweils für 
sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich konzentriert angesie-
delt sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung 
raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt ausge-
hen oder ausgehen können (Agglomerationen).“  
Dieses Ziel der Raumordnung ist zu beachten.   
Die Arbeitshilfe vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
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Verbraucherschutz zum Abschnitt 2.3 „Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Ein-
zelhandels“ des LROP sagt dazu folgendes aus (S. 20):  
„Insbesondere die Träger der Bauleitplanung haben gemäß § 1 Absatz 4 BauGB ihre Be-
bauungspläne so auszugestalten, dass ihre Festsetzungen keine Vorhaben ermöglichen, 
die eine den LROP- Vorgaben widersprechende Agglomeration entstehen oder verfesti-
gen lassen. Zwar ist Einzelhandel, der nicht nach § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen ist, 
in verschiedenen Baugebietstypen allgemein zulässig, aber die Gemeinde kann die Mög-
lichkeiten des Städtebaurechts nutzen und gemäß § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO Feindifferen-
zierungen vornehmen oder baugebietsbezogen Einzelhandel planerisch ausschließen. 
Auf jeden Fall muss die Gemeinde die Möglichkeit, dass sich eine Agglomeration im Sinne 
des LROP bilden kann, berücksichtigen und darf nicht unbesehen ein Baugebiet, in dem 
Einzelhandel allgemein zulässig ist, als unbeschränktes Baugebiet ausweisen (vgl. Urteil 
des BVerwG vom 10.11.2011 - 4 CN 9.10 -, BVerwGE 141, 144 = juris-Rn. 20).“  
Um die Bildung einer Agglomeration im Sinne des LROPs zu verhindern und einem mög-
lichen Zielverstoß entgegen zu wirken, wurde in der textlichen Festsetzung Ziffer 2 klar-
gestellt, dass Einzelhandelsbetriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausge-
schlossen sind.   
Die formulierte Ausnahme in Satz 2 der geplanten textlichen Festsetzung Ziffer 2:  
„Ansonsten ist Einzelhandel nur ausnahmsweise zulässig, wenn er nach Art und Umfang 
in eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion, der Verarbeitung von Gütern oder den 
Reparatur- und Serviceleistungen der Betriebsstätte steht und die Verkaufsfläche der ge-
nehmigten Geschossfläche des jeweiligen Unternehmens deutlich untergeordnet ist (ent-
spricht maximal 5% der genehmigten Geschossfläche)“ ist jedoch aus der Sicht der Regi-
onalplanung zu streichen. Es wird hierzu darauf hingewiesen, dass - trotz einer Streichung 
der genannten Ausnahme - aus der Sicht der Regionalplanung grundsätzlich die (Bau-) 
Genehmigung von unselbstständigen Verkaufsstätten möglich erscheint, da diese nicht 
als Einzelhandelsbetriebe gelten, wenn das Warenangebot im inneren Zusammenhang 
mit der Hauptleistung des Betriebs steht, diese Hauptleistung nur abrundet und unterge-
ordnete Bedeutung hat.   
Es wird darauf hingewiesen, dass als Einzelhandelsgroßprojekte auch großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 der BauNVO gelten (vgl. Abschnitt 2.3 
Ziffer 02 LROP). Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass entspr. § 11 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, außer in 
Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig sind.  
 

3. Vom Beirat für Inklusion wird zu den Planunterlagen wie folgt Stellung genommen: 
Zielstellung des Behindertengleichstellungsgesetzes ist die Barrierefreiheit bauli-
cher Anlagen, damit alle Menschen öffentlich zugängliche Gebäude erreichen und 
nutzen können. Durch den Bebauungsplan soll der Bedarf an Gewerbegebiete ge-
deckt werden.   
Alle fußläufigen Zuwegungen sollten ebenerdig ohne Quergefälle, und Straßen-
querungen mit Bodenindikatoren ausgestattet sein. Eine ausreichende Beleuch-
tung der Fußwege ist erforderlich. An Straßenquerungen sind die Bordsteine ab-
zusenken. Das Gewerbegebiet sollte durch einen barrierefreien ÖPNV erreichbar 
sein. Bushaltestellen sind barrierefrei einzurichten. Alle Interessenten / Investoren 
die beabsichtigen sich im Gewerbegebiet anzusiedeln sollten von der Stadt Hem-
moor darauf hingewiesen werden, dass ihre Objekte und die dortigen Arbeitsplätze 
barrierefrei zu erstellen und einzurichten sind. 
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Beratende Hinweise 1: 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass entspr. dem Anhang zu § 60 Abs. 1 NBauO, Ziffer 2.5, 
Windenergieanlagen (WEA) in Gewerbe- und Industriegebieten auf baulichen Anlagen bis 
2 m (Gesamthöhe2 und im Übrigen bis zu 15 m Gesamthöhe der WEA3 verfahrensfrei sind. 
Die Stadt Hemmoor sollte sich in ihrer Begründung zum Bebauungsplan mit diesem Um-
stand ergänzend auseinandersetzen. Mit der bisher geplanten Festsetzung einer Gebäu-
dehöhe4 von 12m wird dies vom Gesetzgeber vorgegebenen Baufreiheit von der Stadt 
Hemmoor bisher unbegründet und unreflektiert eingeschränkt.  
 

2. In den Begründungsentwürfen zur Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungs-
plan werden jeweils in den Kapiteln „Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel“ 
zur Begründung des Bedarfs die (bisher überwiegend unbebauten) Bebauungspläne H 52, 
H 58, H 81 u. H 89 der Stadt Hemmoor erwähnt bzw. herangezogen. Zur Nachvollziehbar-
keit der Begründung für den ungeübten Betrachter sollte die Lage der hier zitierten B-Pläne 
in eine Übersichtskarte eingezeichnet und diese Karte an entsprechender Stelle in die Be-
gründung(-en) eingefügt werden.  
 

3. Durch Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (Teil I) am 06.07.2023 ist das „Gesetz zur 
Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten“ in Kraft getreten.   
In Artikel 1 des Gesetzes werden/wurden wesentliche Vorschriften zur öffentlichen Ausle-
gung und zur Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung geändert, welche von den pla-
nenden Gemeinden zukünftig zu beachten sind.  
Der Gesetzestext enthält weitere Vorschriften und kann im Internet (u.a.) hier abgerufen 
werden:  
Bundesgesetzblatt Teil I - Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren 
und zur Änderung weiterer Vorschriften - Bundesgesetzblatt  
oder: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/176/VO .  
 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass sich zwischenzeitlich die Bezeichnung der Flurstücke 
im Plangebiet verändert hat. Dies sollte in den Begründungen berücksichtigt werden. 
 

 
Im Auftrag: 
 
 
Gez. 
 
Wagner 

 
1 Beratung erfolgt auf der Grundlage der geltenden VV BauGB1988 i. d. Fassung v. 18.04.1996, unbe-
fristet gültig ab 05.06.1996, Ziffern 28.2 u. 33 
2 Gesamthöhe der Windenergieanlage gemessen ab dem Schnittpunkt der Windenergieanlage mit der 
Außenfläche der baulichen Anlage (auf der sie errichtet wird) 
3 gemessen ab der Geländeoberfläche 
4 eindeutiger wäre die Formulierung entspr. den Vorgaben aus der BauNVO „Höhe der baulichen Anla-
gen“: vergl. Wortlaut in der BauNVO z.B. zu: § 16 II Ziff. 4 / § 16 III Ziff. 2 / § 16 IV / § 18 BauNVO 
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